
 

 

 

 

 

 

ARBEITSBEDINGUNGEN 
 
 
Löhne 2022  
 
Mindestlöhne 
 
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Anspruch auf folgende Mindeststundenlöhne: 
 
Qualifizierte Arbeitnehmer 

Im 1. Jahr nach der Lehre Fr. 27.00 

Im 2. Jahr nach der Lehre Fr. 29.00 

Im 3. Jahr nach der Lehre Fr. 31.00 

 
 
Hilfsarbeiter 

Arbeitnehmer bis 20 Jahre mit weniger als zwei Jahren Praxis im Beruf Fr. 20.00 

Arbeitnehmer über 20 Jahre mit weniger als zwei Jahren Praxis im Beruf Fr. 23.50 

Arbeitnehmer nach zwei Jahren Praxis im Beruf Fr. 25.00 

«Facharbeiter» nach drei Jahren Praxis im Beruf Fr. 27.00 

 
 
 
Auszubildende haben Anspruch auf die folgenden monatlichen Mindestlöhne: 

Lernende 1. Lehrjahr Fr. 850.00 

Lernende 2. Lehrjahr Fr. 1'100.00 

Lernende 3. Lehrjahr Fr. 1'400.00 

 
 
 
Reallöhne 
 
Folgende Erhöhungen : 
 

2020 = 0.00 frs (COVID) 
2021 = 0.00 frs (COVID) 

2022 = 0.15 frs 

2023 = 0.15 frs 
2024 = 0.20 frs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 Vorpensionierungskasse RETAVAL_        _______________   Erhöhung und Anpassung 
 
Ab dem 1. Januar 2022 steigt der Beitragssatz der Vorpensionierungskasse RETAVAL auf 2.40%, der 
paritätisch zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber aufgeteilt wird. 
 
Die Bedingungen wurden wie folgt angepasst: 
 
 Erhöhung der Beitragsdauer für den Erhalt einer vollen Rente: letzte 20 Jahre. 
 Für einen Renteneintritt vor 63 Jahren: 

o Übergangsweise Senkung des Rentensatzes auf 70% des Durchschnitts der letzten Löhne 
(statt bisher 75%). 

o Übergangsweise Senkung der Rentenobergrenze von Fr. 4'500.- auf Fr. 4'200.-. 
 Und danach, ab 63 Jahren, bleiben sowohl der Rentensatz als auch die Obergrenze unverändert. 
 Übergangsweiser Anreiz für Frühpensionierungen mit 63 Jahren (statt 62 Jahren): + Fr. 200.-

/Monat. 
 Individuelle Beiträge ausschliesslich bei Arbeitslosigkeit möglich. 
 Beitragserhebung bis 65 Jahre (für Personen, die nicht vorzeitig in Rente gehen) und nicht wie 

bisher bis 62 Jahre.  
 
Ein ausführlicheres Merkblatt zu den Änderungen der Verordnung ist auf dem E-Business-Portal 
verfügbar. 
Unternehmen, die nicht an e-business angeschlossen sind, werden Mitte Dezember per Post informiert.  
 
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) 
 

 Kantonaler Berufbildungsfonds_        _______ _                                 Erhöhung  
 
Der Satz steigt um 0,005% auf 0,1% zu Lasten des Arbeitgebers. 
 


